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Bezirksamt Mitte von Berlin 29.09.2020 

Weiterbildung, Kultur, Umwelt, Natur, Straßen und Grünflächen  3 35 00

  

   

 

 

 

Bezirksamtsvorlage Nr.  1261 / 2020 

zur Beschlussfassung - 

für die Sitzung am Dienstag, dem   06.10.2020 

1. Gegenstand der Vorlage: 

Einbringung einer Vorlage - zur Kenntnisnahme bei der Bezirksverordnetenversammlung 

zur Drucksache Nr. 2097/V, Beschluss vom 28.05.2020 betrifft: 

 

Aufgabenstellung/Leistungsbeschreibung der Parkläufer im Weinbergspark zielorien-

tiert anpassen 

2. Berichterstatter/in: 

Bezirksstadträtin Weißler 

3. Beschlussentwurf: 

I. Das Bezirksamt beschließt die beigefügte Vorlage - zur Kenntnisnahme – betrifft 

„Aufgabenstellung/Leistungsbeschreibung der Parkläufer im Weinbergspark zielori-

entiert anpassen“ als Schlussbericht. Sie ist bei der Bezirksverordnetenversammlung 

einzubringen. 

II. Mit der Durchführung des Beschlusses wird die Abteilung Weiterbildung, Kultur, Um-

welt, Natur, Straßen und Grünflächen beauftragt. 

III. Veröffentlichung: ja 

IV. Beteiligung der Beschäftigtenvertretungen: nein 

a) Personalrat: nein 

b) Frauenvertretung: nein 

c) Schwerbehindertenvertretung: nein 

d) Jugend- und Auszubildendenvertretung: nein 
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4. Begründung, Rechtsgrundlage und Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanz-

planung: 

bitten wir, der beigefügten Vorlage an die Bezirksverordnetenversammlung zu entneh-

men.  

5. Gleichstellungsrelevante Auswirkungen: 

Keine 

6. Behindertenrelevante Auswirkungen: 

Keine 

7. Integrationsrelevante Auswirkungen:  

Keine 

8. Sozialraumrelevante Auswirkungen:  

Keine 

9. Mitzeichnung(en):  

Keine 

Bezirksstadträtin Weißler 
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Bezirksamt Mitte von Berlin  29.09.2020 

Weiterbildung, Kultur, Umwelt, Natur, Straßen und Grünflächen  33500 

 

 

 

Bezirksverordnetenversammlung Drucksache Nr.: 2097/V 

Mitte von Berlin 

 

Vorlage -zur Kenntnisnahme-  

 

Aufgabenstellung/Leistungsbeschreibung der Parkläufer im Weinbergspark zielorientiert an-

passen  

Wir bitten zur Kenntnis zu nehmen: 

Die Bezirksverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 28.05.2020 folgende Anregung an 

das Bezirksamt beschlossen (Drucksache Nr. 2097/V) 

 

Das Bezirksamt wird ersucht zu prüfen,  

 

 AnwohnerInnen aus der Initiative Weinbergsweg bereits jetzt in die Evaluierung der Auf-

gabenstellung der Parkläufer einzubeziehen und die Hinweise daraus in die Leistungs-

beschreibung aufzunehmen, 

  

 die Einsatz-Zeiten der Parkläufer im Weinbergspark an die dortige Problematik durch 

Gruppen, die die Nachtruhe der Anwohner stören, anzupassen, d.h. insbesondere täg-

lich ab 23:00 Uhr Rundgänge im Weinbergspark einzuplanen, verstärkt an Donnersta-

gen, Freitagen, Samstagen und Sonntagen, und diesen Teil der Aufgabenstellung 

schnellstmöglich anzupassen, 

  

 die Parkläufer ab 22:00 Uhr - ggf. in Begleitung von Sozialarbeitern oder mit eigener 

Zusatz-Ausbildung - dafür zu sensibilisieren, wie oft im Weinbergspark Gruppen Jugend-

licher von Dritten angesprochen, ggf. einzelne Gruppenmitglieder isoliert oder gezielt 

angesprochen werden, um diese Jugendlichen zu mehr Alkoholkonsum zu motivieren 

und zu leichteren Opfern für Raubdelikte zu machen („abzuziehen“). 

 

Das Bezirksamt hat am    06.10.2020    beschlossen, der Bezirksverordnetenversammlung dazu 

Nachfolgendes als Schlussbericht zur Kenntnis zu bringen: 
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Im Volkspark Weinbergsweg ist der Parkdienst täglich mit zwei 60 min-Streifen im Zeitfenster 

Mo-Do, So von 16 bis 23 Uhr sowie Fr + Sa von 18 Uhr bis 02:00 Uhr (in den anderen Grünanla-

gen bis 24 Uhr) im Einsatz. 

 

Die Finanzierung von der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz (SenUVK) er-

möglicht eine Projektfinanzierung bis zum 11.10.2020. 

 

Da es sich um ein Pilotprojekt handelt, können nur die gleichen Grünanlagen, wie im Jahr 2019, 

im Rahmen des Projektes bestreift werden. Für den Volkspark Weinbergweg wurde, abwei-

chend zu 2019, jedoch eine längere Kontrollzeit vereinbart. Dies war einer der Wünsche der 

Bürger*innen im Rahmen des Runden Tisches.  

 

Der Parkdienst kann und nur das „Jedermannsrecht“ ausüben, also aufklären und belehren. 

Grundlage ist das Grünanlagengesetz. Zu darüber hinaus gehenden Aufgaben fehlt die rechtli-

che Grundlage. Dazu ist sind allein bezirkliche Ordnungsamt und die Polizei berechtigt. Es kön-

nen nur die im Rahmen des o.g. Pilotprojekts beschriebenen Aufgaben beauftragt werden.  

A) Rechtsgrundlage:  

§ 13 i.V.m. § 36 BezVG 

B) Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung 

a. Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben: 

Keine 

b. Personalwirtschaftliche Auswirkungen: 

Keine 

 Berlin, den          .             .2020 

Bezirksbürgermeister von Dassel Bezirksstadträtin Weißler 

 


